
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/10/20 2004/04/0134
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.2004

file:///


Index

L72003 Beschaffung Vergabe Niederösterreich

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

ABGB §1175;

ABGB §834;

AVG §10;

AVG §13;

BVergG 2002 §163 Abs1;

BVergG 2002 §20 Z11;

BVergG 2002 §20 Z32;

BVergG 2002 §30 Abs2;

LVergG NÖ 1995 §25;

Rechtssatz

Ob zur Vertretung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach außen -

mangels abweichender Regelung im Gesellschaftsvertrag - alle Mitglieder (oder deren Vertreter) gemeinsam auftreten

müssen, oder dazu die Mehrheit (bei außerordentlichen Maßnahmen nach Absicherung der nicht zustimmenden

Mitglieder gemäß §§ 834 A ABGB) berufen ist (so für die hier gegenständliche Frage der Stellung eines

Nachprüfungsantrages durch eine Bietergemeinschaft im Ergebnis Grasböck, Die Bietergemeinschaft als

Nachprüfungswerberin (Teil 2), ZVB 2004, 245 A), ist strittig (vgl. etwa Strasser in Rummel, Teil 2, 2. AuEage, 67 A und

Kastner/Doralt/Novotny, Grundriss des österreichischen Gesellschaftsrechts, 5. AuEage, 66 A). Ein von allen

Mitgliedern gemeinsam - wenn auch nicht ausdrücklich für die Bietergemeinschaft - eingebrachter Antrag ist im Zweifel

der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Bietergemeinschaft zuzurechnen. Treten hingegen nicht alle Mitglieder als

Nachprüfungswerber auf, kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass es sich um einen Antrag der

Gesellschaft handelt. In diesem Fall muss ausdrücklich klargelegt werden, dass die Gesellschaft die Nachprüfung

begehrt; die auftretenden Gesellschafter haben überdies darzulegen, dass sie zur Vertretung der Gesellschaft

bürgerlichen Rechts berufen sind. Ein von nur einem Teil der Mitglieder einer Bietergemeinschaft jeweils im eigenen

Namen gestellter Nachprüfungsantrag ist dagegen - ebenso wie etwa ein Nachprüfungsantrag von einzelnen

Gesellschaftern einer OHG - als unzulässig zurückzuweisen.
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